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(54) Steckbrücke für elektrische Anschluss- und/oder Verbindungsklemmen und elektrische
Anschluss-und/oder Verbindungsklemme

(57) Dargestellt und beschrieben ist eine Steckbrük-
ke für Reihenklemmen, zum federnden Eingreifen in
Öffnungen (2) in Stromschienen (3, 30) und zum elek-
trischen Kontaktieren von Stromschienen (3, 30) min-
destens zweier Anschlußund/oder Verbindungsklem-
men, mit einer Brückenschiene (4), wobei die Brükken-
schiene (4) eine Schienenleiste (5) und mehrere mit der
Schienenleiste (5) verbundene Stecker (6) aufweist und
wobei jeder Stecker (6) mindestens zwei im wesentli-
chen parallel zueinander angeordnete Kontaktschenkel
(7, 8, 9) aufweist, von denen wenigstens einer federnd

ausgebildet ist.
Durch die erfindungsgemäße Steckbrücke (1) kön-

nen unterschiedliche Stromschienen (3, 30) unter-
schiedlicher Reihenklemmen dadurch miteinander
elektrisch verbunden werden, daß die Stecker (6) zwei
übereinander angeordnete Kontaktbereiche (10, 11)
zum Kontaktieren von zwei auf unterschiedlichen Ebe-
nen (I, II) angeordneten Stromschienen (3, 30) zweier
nebeneinander angeordneter Reihenklemmen aufwei-
sen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steckbrücke für
elektrische Anschluß- und/oder Verbindungsklemmen,
insbesondere Reihenklemmen, zum federnden Eingrei-
fen in Öffnungen in Stromschienen und zum elektri-
schen Kontaktieren von Stromschienen mindestens
zweier Anschluß- und/oder Verbindungsklemmen, mit
einer Brückenschiene, wobei die Brückenschiene eine
Schienenleiste und mehrere mit der Schienenleiste ver-
bundene Stecker aufweist und wobei jeder Stecker min-
destens zwei im wesentlichen parallel zueinander an-
geordnete Kontaktschenkel aufweist, von denen wenig-
stens einer federnd ausgebildet ist. Daneben betrifft die
Erfindung noch eine elektrische Anschluß- und/oder
Verbindungsklemmen, insbesondere Reihenklemmen,
mit einem Gehäuse, mit mindestens einer Stromschie-
ne, mit mindestens zwei Anschlußelementen und mit ei-
ner lösbaren Steckbrücke.
[0002] Elektrische Anschluß- und/oder Verbindungs-
klemmen, insbesondere Reihenklemmen, sind seit
Jahrzehnten bekannt und werden millionenfach bei der
Verdrahtung elektrischer Anlagen und Geräte verwen-
det. Die Klemmen werden meist auf Tragschienen auf-
gerastet, welche ihrerseits häufig in einer Mehrzahl in
einem Schaltschrank angeordnet sind. Als Leiteran-
schlußelemente werden in Reihenklemmen überwie-
gend Schraubklemmen oder Zugfederklemmen ver-
wendet. Das Klemmprinzip bei Zugfederklemmen ist
ähnlich dem der Schraubtechnik. Während bei der
Schraubklemme eine Zughülse durch die Betätigung
der Klemmenschraube den Leiter gegen den Strombal-
ken zieht, wird bei der Zugfederklemme diese Aufgabe
von der Zugfeder übernommen. Daneben gibt es jedoch
auch Reihenklemmen bekannt, deren
Leiteranschlußelemente Schneidmesser aufweisen,
die die Isolierung der eingeführten Leiter durchtrennen
und die Seele des Leiters kontaktieren.
[0003] Elektrische Reihenklemmen sind in der Regel
Verbindungsklemmen, so daß sie mindestens zwei Lei-
teranschlußelemente aufweisen, die über eine elek-
trisch leitende Verbindungsschiene, die Stromschiene,
elektrisch miteinander verbunden sind. Derartige Rei-
henklemmen werden auch als Durchgangsklemmen be-
zeichnet. Neben diesem Grundtyp der Reihenklemmen
gibt es darüber hinaus eine Vielzahl von unterschiedli-
chen Reihenklemmentypen, die speziell den jeweiligen
Anwendungsfällen angepaßt sind. Als Beispiel seien
hier Doppelstock-, Dreistock- oder Vierstock-Klemmen
sowie Dreileiter- oder Vierleiter-Klemmen genannt, die
dann jeweils eine entsprechend größere Anzahl an Lei-
teranschlußelementen aufweisen. Doppelstock-, Drei-
stock- oder Vierstock-Klemmen, die allgemein auch als
Etagenklemmen bezeichnet werden, weisen dabei
zwei, drei oder vier übereinander, in verschiedenen
Ebenen, angeordnete Stromschienen auf, die jeweils
zwei Leiteranschlußelemente elektrisch miteinander
verbinden.

[0004] Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes
bei nebeneinander auf einer Tragschiene aufgerasteten
Reihenklemmen ist es bekannt, Steckbrücken mit einer
entsprechenden Anzahl von Steckern zu verwenden,
wobei die Stecker der Steckbrücke in entsprechenden
Öffnungen in den Stromschienen der einzelnen Reihen-
klemmen eingesteckt werden, wodurch die einzelnen
Stromschienen bzw. die einzelnen Reihenklemmen
elektrisch miteinander verbunden werden.
[0005] Eine eingangs beschriebene Steckbrücke
bzw. eine eingangs beschriebene elektrische Anschluß-
und/oder Verbindungsklemme ist beispielsweise aus
der DE 44 11 306 C1 bekannt. Die bekannte Steckbrük-
ke zeichnet sich dadurch aus, daß sie zwei nebenein-
ander angeordnete Brückenschienenabschnitte auf-
weist, an denen jeweils ein Kontaktschenkel pro Stecker
ausgebildet ist, wobei die Federbelastung der Stecker
parallel zur Längsrichtung der Schienenleiste erfolgt.
Bei den beiden Brückenschienenabschnitten kann es
sich dabei um einfache Stanzteile handeln, so daß die
bekannte Steckbrücke sehr einfach hergestellt werden
kann.
[0006] Aus der DE 42 23 540 A1 ist ebenfalls eine
Steckbrücke bekannt, bei der jedoch die Federkräfte der
Kontaktschenkel beim Einstecken in die Öffnung der
Stromschienen quer zur Längsrichtung der Schienen-
leiste ausgerichtet sind. Beiden bekannten Steckbrük-
ken ist jedoch gemeinsam, daß sie nur dann eingesetzt
werden können, wenn gleiche Typen von Reihenklem-
men aneinander gereiht sind. Beispielsweise können
mit derartigen Steckbrücken mehrere baugleiche
Durchgangsklemmen miteinander elektrisch verbunden
werden.
[0007] Aus der DE 195 33 992 C1 ist eine elektrische
Etagenklemme mit zwei übereinander angeordneten
Stromschienen bekannt, bei der eine elektrische Verbin-
dung der beiden Stromschienen mittels einer Steck-
brücke möglich ist, die lediglich einen Stecker aufweist,
der in die beiden, zueinander fluchtenden Stecköffnun-
gen in den Stromschienen eingesteckt werden kann. Im
einzelnen besteht die bekannte Steckbrücke aus zwei
flächig aneinanderliegenden Federkontakten, die im
Bereich ihrer oberen, mit der oberen Stromschiene zu-
sammenwirkenden Kontaktzone gegenläufig zueinan-
der gerichtete Kröpfungen aufweisen. Dies führt beim
Einstecken der Steckbrücke in die beiden Öffnungen
der beiden Stromschienen zu einer federnden, gegen-
sinnigen Aufspreizung der beiden Federkontakte in der
Öffnung der oberen und der unteren Stromschiene, wo-
durch die Steckbrücke die beiden Stromschienen kon-
taktiert. Durch diese bekannte Steckbrücke läßt sich so-
mit eine elektrische Verbindung von zwei Stromschie-
nen einer Reihenklemme realisieren.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Auf-
gabe zugrunde, eine Steckbrücke für elektrische An-
schluß- und/oder Verbindungsklemmen zur Verfügung
zu stellen, die es ermöglicht, auch unterschiedliche Ty-
pen von Reihenklemmen, insbesondere solche Reihen-
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klemmen mit unterschiedlichen Leiteranschlußelemen-
ten, miteinander zu verbinden.
[0009] Diese Aufgabe ist bei der eingangs beschrie-
benen Steckbrücke dadurch gelöst, daß die Stecker
zwei übereinander angeordnete Kontaktbereiche zur
Kontaktierung von zwei auf unterschiedlichen Ebene
angeordneten Stromschienen zweier nebeneinander
angeordneter Anschluß- und/oder Verbindungsklem-
men aufweisen. Im Unterschied zu der aus der DE 44
11 306 C1 bekannten Steckbrücke, von der die Erfin-
dung ausgeht, können mit der erfindungsgemäßen
Steckbrücke somit auch Reihenklemmen elektrisch mit-
einander verbunden werden, die unterschiedliche Lei-
teranschlußelemente aufweisen, bei denen die die Lei-
teranschlußelemente einer Reihenklemme miteinander
verbindenden Stromschienen auf unterschiedlichen
Ebenen angeordnet sind.
[0010] Aufgrund der unterschiedlichen Anschlußprin-
zipien sind nämlich bei herkömmlichen Reihenklem-
men, bei denen die Leiteranschlußelemente als
Schraubklemmen ausgebildet sind, die Stromschienen
höher angeordnet als bei solchen Reihenklemmen, bei
denen die Leiteranschlußelemente als Zugfederklem-
men oder als Schneidmesser ausgebildet sind. Der re-
lative Höhenunterschied der Stromschienen bezieht
sich dabei auf den Abstand der einzelnen Stromschie-
nen zur Tragschiene bei zwei nebeneinander auf einer
Tragschiene aufgerastete Reihenklemmen. Durch das
Vorsehen von mindestens zwei übereinander angeord-
neten Kontaktbereichen an jedem Stecker der Steck-
brücke besteht somit die Möglichkeit, daß ein Stecker
mit seinem unteren Kontaktbereich in eine Öffnung ei-
ner Stromschiene einer ersten Reihenklemme einge-
steckt ist, während gleichzeitig ein anderer Stecker der
Steckbrücke mit seinem oberen Kontaktbereich in der
Öffnung einer Stromschiene einer zweiten Reihenklem-
me eingesteckt ist, deren Stromschiene in einer ande-
ren Ebene liegt. Somit können mit einer Steckbrücke
zwei auf unterschiedlichen Ebenen angeordnete Strom-
schienen zweier unterschiedlicher Reihenklemmen
elektrisch miteinander verbunden.
[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
Erfindung weisen die Stecker bzw. die Kontaktschenkel
unterschiedliche Breiten auf, wobei die Breite eines
Steckers an die Breite der Stromschiene bzw. an die
Breite der Öffnung in der Stromschiene angepaßt ist. In
der Regel sind dabei die einzelnen Kontaktschenkel ei-
nes Steckers gleich breit, so daß alle Kontaktschenkel
eines Stekkers schmaler als die Kontaktschenkel eines
anderen Steckers sind. Dadurch ist es möglich, mit der
erfindungsgemäßen Steckbrücke auch zwei - oder
mehr - Reihenklemmen miteinander zu verbinden, die
zum Anschluß von Leitern mit unterschiedlichen Leiter-
querschnitten vorgesehen sind. Sollen an eine Reihen-
klemme Leiter mit einem größeren Leiterquerschnitt an-
geschlossen werden, so weist diese Klemme in der Re-
gel - aufgrund der über die dikkeren Leiter fließenden
höheren Ströme - auch eine Stromschienen mit einer

größeren Breite und damit auch breiteren Öffnungen
auf.
[0012] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Steckbrücke ist die Brückenschie-
ne so ausgebildet, daß die Federkräfte der Stecker bzw.
der Kontaktschenkel beim Einstecken in die Öffnungen
der Stromschiene und beim Kontaktieren der Strom-
schiene parallel zur Längsrichtung der Schienenleiste
gerichtet sind. Das Prinzip des Kontaktierens einer
Stromschiene entspricht somit im wesentlichen dem
Kontaktierungsprinzip der aus der DE 44 11 306 C1 be-
kannten Steckbrücke.
[0013] Im Unterschied zu dieser bekannten Steck-
brücke weist die erfindungsgemäße Steckbrücke je-
doch vorteilhafterweise drei im wesentlichen parallel zu-
einander angeordnete Kontaktschenkel auf, von denen
zumindest der mittlere Kontaktschenkel federnd ausge-
bildet ist. Ist lediglich der mittlere Kontaktschenkel fe-
dernd ausgebildet - und sind die beiden äußeren Kon-
taktschenkel relativ steif ausgebildet -, so wird eine Ver-
windung der Steckbrücke senkrecht zur Längsrichtung
der Schienenleiste und somit senkrecht zur Längsrich-
tung der Steckbrücke verhindert, wodurch das Einstek-
ken der Steckbrücke in eine Vielzahl von nebeneinan-
der angeordneten Reihenklemmen erleichtert wird.
[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Steckbrücke ist in min-
destens einem Kontaktschenkel ein Längsschlitz aus-
gebildet. Bei der zuvor beschriebenen bevorzugten
Ausgestaltung mit drei Kontaktschenkeln ist dabei zu-
mindest der mittlere Kontaktschenkel mit dem Längs-
schlitz versehen. Durch die Ausbildung des Längsschlit-
zes wird die Rückstellkraft aufgrund des Auslenkens
des Kontaktschenkels beim Einschieben in die Öffnung
der Stromschiene vermindert, wodurch sich insbeson-
dere die Einsteckkraft im oberen Kontaktbereich verrin-
gert, so daß sich die Einsteck- bzw. Durchsteckkraft
durch die Öffnung einer oberen Stromschiene kaum von
der Einsteckkraft in eine Öffnung in einer unteren Strom-
schiene unterscheidet.
[0015] Gemäß einer letzten vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Steckbrücke, die hier
noch kurz erwähnt werden soll, weisen die Kontakt-
schenkel unterhalb des unteren Kontaktbereichs an
mindestens einer Schmalseite eine Auflaufschräge auf.
Hierdurch wird das Einstecken der Kontaktschenkel in
eine Öffnung einer unteren Stromschiene weiter erleich-
tert. Darüber hinaus kann der untere Kontaktbereich
nach oben durch einen seitlich vorspringenden Versatz
begrenzt werden, so daß bei einer entsprechenden Di-
mensionierung der Öffnung ein definiertes Einstecken
der Steckbrücke in die Reihenklemme gewährleistet ist.
[0016] Bei der eingangs beschriebenen elektrischen
Anschluß- und/oder Verbindungsklemme, deren Strom-
schiene eine Öffnung zum federnden Eingreifen und
elektrischen Kontaktieren einer Steckbrücke aufweist,
ist die zuvor beschriebene Aufgabe dadurch gelöst, daß
bei der Steckbrücke, die eine Brükkenschiene mit einer
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Schienenleiste und mehreren mit der Schienenleiste
verbundenen Stecker aufweist, die Stecker zwei über-
einander angeordnete Kontaktbereiche zum Kontaktie-
ren von zwei auf unterschiedlichen Ebenen angeordne-
ten Stromschienen zweier nebeneinander angeordne-
ter Anschluß- und/oder Verbindungsklemmen aufwei-
sen.
[0017] Wenn zuvor ausgeführt worden ist, daß die
Steckbrücke zum elektrischen Verbinden zweier neben-
einander angeordneter Anschluß- und/oder Verbin-
dungsklemmen ausgebildet ist, so ist es zum einen na-
türlich möglich, mit der Steckleiste auch deutlich mehr
als nur zwei Anschluß- und/oder Verbindungsklemmen
miteinander zu verbinden. Zum anderen ist es nicht er-
forderlich, daß die miteinander elektrisch zu verbinden-
den Anschluß- und/oder Verbindungsklemmen unmit-
telbar nebeneinander angeordnet sind. Insbesondere
ist es auch möglich, bei einer Mehrzahl von auf einer
Tragschiene aufgerasteten Reihenklemmen, nur einige
bestimmte, beispielsweise die erste, dritte, vierte, siebte
und zehnte Reihenklemme durch eine entsprechend
ausgebildete Steckbrücke miteinander zu verbinden.
Bei einer derartigen Steckbrücke sind dann die Abstän-
de zwischen den einzelnen Stecker entsprechend aus-
gebildet, was vorzugsweise dadurch realisiert werden
kann, daß die zu den Reihenklemmen, die nicht mitein-
ander elektrisch verbunden werden sollen, korrespon-
dierenden Stecker entfernt werden, wozu im Über-
gangsbereich zwischen der Schienenleiste und den ein-
zelnen Steckern entsprechende Sollbruchstellen vorge-
sehen sind.
[0018] Im einzelnen gibt es nun eine Vielzahl von
Möglichkeiten, die erfindungsgemäße Steckbrücke
bzw. die erfindungsgemäße elektrische Anschluß- und/
oder Verbindungsklemme auszugestalten und weiter-
zubilden. Hierzu wird sowohl auf die dem Patentan-
spruch 1 nachgeordneten Patentansprüche als auch
auf die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Aus-
führungsbeispiele in Verbindung mit der Zeichnung ver-
wiesen. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 bis 3: perspektivische Darstellungen ver-
schiedener Anwendungen einer ersten
Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Steckbrücke, jeweils zusammen
mit zwei Stromschienen zweier Rei-
henklemmen,

Fig. 4 und 5: perspektivische Darstellungen zweier
Anwendungen eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels einer Steckbrücke, je-
weils zusammen mit zwei Stromschie-
nen zweier Reihenklemmen,

Fig. 6: eine perspektivische Einzelansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Steckbrücke
und

Fig. 7: eine Einzelansicht einer erfindungsge-
mäßen Steckbrücke von vorne.

[0019] Die Figuren zeigen jeweils eine Steckbrücke 1
zum federnden Eingreifen in Öffnungen 2, die in Strom-
schienen 3, 30 von - hier nicht dargestellten - elektri-
schen Reihenklemmen ausgebildet sind. Jede Strom-
schiene 3, 30 ist dabei in einem Gehäuse der elektri-
schen Reihenklemme angeordnet und dient zum elek-
trisch leitenden Verbinden von zwei Anschlußelemen-
ten der Reihenklemme. Bei der Stromschiene 3 handelt
es sich dabei um eine solche, die typischerweise in Rei-
henklemmen mit Zugfederklemmen verwendet wird,
während es sich bei der Stromschiene 30 um eine sol-
che Stromschiene handelt, die in Reihenklemmen mit
Schraubklemmen verwendet wird.
[0020] Die Steckbrücke 1 weist eine kammartig aus-
gebildete Brückenschiene auf, die eine obere Schienen-
leiste 5 (Fig. 7.) und eine Mehrzahl von mit der Schie-
nenleiste 5 verbundenen Steckern 6 aufweist. Im den
dargestellten Ausführungsbeispielen sind pro Brücken-
schiene 4 lediglich zwei Stecker 6 dargestellt, so daß
mit den dargestellten Steckbrücken 1 auch nur zwei
Stromschienen 3, 30 zweier Reihenklemmen elektrisch
verbunden werden können. Es versteht sich, daß
selbstverständlich auch weit mehr als zwei Stecker vor-
gesehen sein können.
[0021] Bei den Ausführungsbeispielen gemäß den
Fig. 1 bis 3 weist jeder Stecker 6 zwei separate Kontakt-
schenkel 7, 8 auf. Im Unterschied dazu weist bei den
Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 4 bis 6 jeder
Stecker 6 drei Kontaktschenkel 7, 8, 9 auf. Weisen die
Stecker 6 der Steckbrücken 1 nur zwei Kontaktschenkel
7, 8 auf, so sind vorzugsweise beide Kontaktschenkel
7, 8 federnd ausgebildet. Weisen die Stecker 6 dagegen
drei Kontaktschenkel 7, 8, 9 auf, so ist vorzugsweise le-
diglich der mittlere Kontaktschenkel 9 federnd ausgebil-
det, während die beiden äußeren Kontaktschenkel 7, 8
relativ steif ausgebildet sind.
[0022] Allen Steckern 6 bzw. allen Steckbrücken 1 ist
gemeinsam, daß sie zwei übereinander angeordnete
Kontaktbereiche 10, 11 aufweisen, so daß die Möglich-
keit besteht, zwei auf unterschiedlichen Ebenen I, II an-
geordnete Stromschienen 3, 30 zweier nebeneinander
angeordneter Reihenklemmen elektrisch miteinander
zu verbinden. Beim Einstecken der Stecker 6 bzw. der
Kontaktschenkel 7, 8, 9 in die Öffnungen 2 der Strom-
schienen 3, 30 kontaktieren die Stecker 6 in Längsrich-
tung L der Schienenleiste 5. Dabei verläuft die Längs-
richtung L der Schienenleiste 5 bzw. der Steckbrücke 1
etwa senkrecht zur Längsrichtung der Stromschienen
3, 30.
[0023] Die zuvor beschriebene Richtung der durch
die Stecker 6 auftretenden Federkräfte beim Einstecken
der Stecker 6 in die Öffnungen 2 wird dadurch erreicht,
daß die Stecker 6 im unbelasteten Zustand, d. h. im
nicht eingesteckten Zustand, eine Breite aufweisen, die
größer als die Breite der Öffnung 2 ist. Dies wird dadurch
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erreicht, daß die Kontaktschenkel 7, 8, 9 im unbelaste-
ten Zustand in Längsrichtung L geringfügig zueinander
versetzt sind. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den
Fig. 4 bis 6 ist lediglich der mittlere Kontaktschenkel 9
in Längsrichtung L der Schienenleiste 5 geringfügig ver-
setzt zu den beiden äußeren Kontaktschenkeln 7, 8 an-
geordnet. Dadurch wird erreicht, daß beim Einstecken
des Steckers 6 in die Öffnung 2 der Stromschienen 3,
30 lediglich der mittlere Kontaktschenkel 9 ausgelenkt
wird, wodurch eine Verwindung der Steckbrücke 1 senk-
recht zur Längsrichtung L verhindert wird. Somit erleich-
tert sich das Einstecken einer Steckbrücke 1 mit einer
Mehrzahl von Steckern 6 in eine entsprechende Anzahl
von Reihenklemmen.
[0024] Die Ausführungsbeispiele gemäß den Fig. 1
bis 3 unterscheiden sich durch die Verwendung der je-
weils identischen Steckbrücke 1 zusammen mit unter-
schiedlichen Stromschienen 3, 30, d. h. durch die Ver-
wendung bei unterschiedlichen Reihenklemmen. Bei
dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1 ist der - in der
Zeichenebene - vordere Stecker 6 in eine Öffnung 2 ei-
ner Stromschiene 3 einer Reihenklemme mit Zugfeder-
klemmen eingesteckt, während der - in der Zeichenebe-
ne - hintere Stecker 6 in eine Öffnung 2 einer Strom-
schiene 30 einer Reihenklemme mit Schraubklemmen
eingesteckt ist. Die Stromschiene 3 befindet sich dabei
auf einer unteren Ebene I, während sich die Stromschie-
ne 30 auf einer oberen Ebene II befindet. Somit wird die
Stromschiene 3 im unteren Kontaktbereich 10 des einen
Steckers 6 der Steckbrücke 1 kontaktiert, während die
Stromschiene 30 im oberen Kontaktbereich 11 des
zweiten Steckers 6 der Steckbrücke 1 kontaktiert wird.
[0025] Bei dem in Fig. 2 dargestellten zweiten Aus-
führungsbeispiel erfolgt im Unterschied dazu bei dem -
in der Zeichenebene - vorderen Stecker 6 die Kontak-
tierung der Stromschiene 30 im oberen Kontaktbereich
11, während bei dem - in der Zeichenebene - hinteren
Stecker 6 in die Kontaktierung der Stromschiene 3 im
unteren Kontaktbereich 10 erfolgt.
[0026] Bei der in den Fig. 1 bis 3 gezeigten Steckbrük-
ke 1 ist der - in der Zeichenebene - vordere Stecker 6
etwas schmaler als der hintere Stecker 6, da bei den
dort gezeigten Ausführungsbeispielen jeweils die vor-
dere Stromschiene 3, 30 ebenfalls schmaler als die hin-
tere Stromschiene 30, 3 ist. Die Breite der Stekker 6 ist
dabei immer auf die Breite der Öffnung 2 in der Strom-
schiene 3, 30 abgestimmt. Da die unterschiedlichen
Reihenklemmen nur eine begrenzte Anzahl an unter-
schiedlichen Stromschienenbreiten aufweisen, sind ins-
gesamt nur wenige Steckbrücken 1 mit unterschiedli-
chen Kombinationen von Steckerbreiten erforderlich,
um nahezu alle Typen von unterschiedlichen Reihen-
klemmen miteinander verbinden zu können.
[0027] In den Fig. 3 bis 5 sind Ausführungsbeispiele
dargestellt, bei denen die Stromschienen 3, 30 jeweils
beide mit den Steckern 6 im unteren Kontaktbereich 10
oder beide mit den Steckern 6 im oberen Kontaktbereich
11 kontaktieren. Insgesamt wird somit dadurch, daß je-

der Stecker 6 zwei übereinander angeordnete Kontakt-
bereiche 10, 11 aufweist die Möglichkeit geschaffen, un-
terschiedliche Stromschienen 3, 30 und damit unter-
schiedliche Reihenklemmentypen durch die Steckbrük-
ke 1 miteinander elektrisch zu verbinden.
[0028] In der Fig. 7 ist erkennbar, daß zumindest der
mittlere Kontaktschenkel 9 einen Längsschlitz 12 auf-
weist. Der Längsschnitt 12 erstreckt sich dabei von ei-
nem Bereich etwas oberhalb des unteren Kontaktbe-
reichs 10 bis zu einem Bereich etwas oberhalb des obe-
ren Kontaktbereichs 11. Durch die Ausbildung des
Schlitzes 12 in dem Kontaktschenkel 9 wird die Rück-
stellkraft des Kontaktschenkels 9 etwas verringert, wo-
durch die erforderliche Kraft beim Durchstecken des
Steckers 6 durch die Öffnung 2 einer Stromschiene 30
in der oberen Ebene II verringert wird. Bei einer entspre-
chenden Dimensionierung des Längsschlitzes 12 kann
dadurch eine Einsteckkraft erreicht werden, die im we-
sentlichen konstant ist, unabhängig davon, ob ein Stek-
ker 6 in eine Öffnung 2 einer Stromschiene 3 in der un-
teren Ebene I oder in eine Öffnung 2 einer Stromschiene
30 in der oberen Ebene II eingesteckt wird.
[0029] Die Kontaktschenkel 7, 8, 9 sind derart ausge-
bildet, daß ihre Breite B größer als ihre Dicke D ist. Da-
durch kann zum einen eine relativ schmale Steckbrükke
1 realisiert werden, ergeben sich zum anderen ausrei-
chend große Federkräfte bei einer Belastung der Kon-
taktschenkel 7, 8, 9 in Längsrichtung L der Schienenlei-
ste 5, so daß eine ausreichende Kontaktkraft gewähr-
leistet ist. Um das Einstecken der Stecker 6 in die Öff-
nungen 2 der Stromschienen 3, 30 zu erleichtern, wei-
sen die Kontaktschenkel 7, 8, 9 unterhalb des unteren
Kontaktbereichs 10 an mindestens einer Schmalseite
eine Auflaufschräge 13 auf.
[0030] Wie insbesondere in der Fig. 6b zu erkennen
ist, besteht die Brückenschiene 4 einer Steckbrücke 1
aus drei parallel zueinander angeordneten Brücken-
schienenabschnitten 14, 15, 16, die jeweils im wesent-
lichen identisch aufgebaut sind, nämlich einen Schie-
nenleistenabschnitt 17 und jeweils zwei mit dem Schie-
nenleistenabschnitt 17 verbundene Kontaktschenkel 7,
8, 9 aufweisen. Um bei der Verbindung der einzelnen
Brückenschienenabschnitten 14, 15, 16 eine genaue
Positionierung und eine sichere Halterung zu gewähr-
leisten, sind die aneinander anliegenden Brückenschie-
nenabschnitte 14, 15, 16 formschlüssig zusammenge-
halten. Hierzu weisen die einzelnen Brückenschienen-
abschnitte 14, 15, 16 jeweils Zapfen und korrespondie-
rende Bohrungen 18 auf, in die die Zapfen einer anlie-
genden Brückenschiene 14, 15 eingreifen.
[0031] Zur zusätzlichen Sicherung der Verbindung
der einzelnen Brückenschienenabschnitte 14, 15, 16
und zur elektrischen Isolierung weist die Steckbrücke 1
einen die Schienenleiste 5 übergreifenden Isolierkopf
19 auf. In dem Isolierkopf 19, der reibschlüssig auf der
Schienenleiste 5 aufsitzt, ist eine in Längsrichtung L ver-
laufende Ausnehmung 20 vorgesehen, die zum Heraus-
ziehen bzw. Entrasten der Steckleiste 1 mit Hilfe der
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Spitze eines Schraubendrehers dienen kann.

Patentansprüche

1. Steckbrücke für elektrische Anschluß- und/oder
Verbindungsklemmen, insbesondere Reihenklem-
men, zum federnden Eingreifen in Öffnungen (2) in
Stromschienen (3, 30) und zum elektrischen Kon-
taktieren von Stromschienen (3, 30) mindestens
zweier Anschluß- und/oder Verbindungsklemmen,
mit einer Brückenschiene (4), wobei die Brücken-
schiene (4) eine Schienenleiste (5) und mehrere mit
der Schienenleiste (5) verbundene Stecker (6) auf-
weist und wobei jeder Stecker (6) mindestens zwei
im wesentlichen parallel zueinander angeordnete
Kontaktschenkel (7, 8, 9) aufweist, von denen we-
nigstens einer federnd ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Stecker (6) mindestens zwei übereinander
angeordnete Kontaktbereiche (10, 11) zum Kontak-
tieren von zwei auf unterschiedlichen Ebenen (I, II)
angeordneten Stromschienen (3, 30) zweier neben-
einander angeordneter, insbesondere auf einer
Tragschiene aufgerasteter, Anschluß- und/oder
Verbindungsklemmen aufweisen.

2. Steckbrücke nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Stecker (6) bzw. die Kontakt-
schenkel (7, 8, 9) unterschiedliche Breiten (B) auf-
weisen.

3. Steckbrücke nach Anspruch 1 oder 2, die Feder-
kräfte der Stecker (6) bzw. der Kontaktschenkel (7,
8, 9) beim Einstecken in die Öffnungen (2) und beim
Kontaktieren der Stromschienen (3, 30) parallel zur
Längsrichtung (L) der Schienenleiste (5) gerichtet
sind.

4. Steckbrücke nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, daß jeder Stecker (6) drei
im wesentlichen parallel zueinander angeordnete
Kontaktschenkel (7, 8, 9) aufweist, von denen zu-
mindest der mittlere Kontaktschenkel (9) federnd
ausgebildet ist.

5. Steckbrücke nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der mittlere Kontaktschenkel (9) in
Längsrichtung (L) der Schienenleiste (5) versetzt zu
den beiden äußeren Kontaktschenkeln (7, 8) aus-
gerichtet ist.

6. Steckbrücke nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß in mindestens einem
Kontaktschenkel (7, 8, 9), vorzugsweise zumindest
im mittleren Kontaktschenkel (9), ein Längsschlitz
(12) ausgebildet ist.

7. Steckbrücke nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sich der Längsschlitz (12) von einem
Bereich etwas oberhalb des unteren Kontaktbe-
reichs (10) bis zu einem Bereich etwas oberhalb
des oberen Kontaktbereichs (11) erstreckt.

8. Steckbrücke nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, daß die Breite des unteren
Kontaktbereichs (10) kleiner als die Breite des obe-
ren Kontaktbereichs (11) ist.

9. Steckbrücke nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Breite (B) eines
Kontaktschenkels (7, 8, 9) größer als seine Dicke
(D) ist.

10. Steckbrücke nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß die Kontaktschenkel
(7, 8, 9) unterhalb des unteren Kontaktbereichs (10)
an mindestens einer Schmalseite eine Auflauf-
schräge (13) aufweisen.

11. Steckbrücke nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß die Brückenschie-
ne (4) aus mindestens zwei im wesentlichen paral-
lel zueinander angeordneten Brückenschienab-
schnitten (14, 15, 16) besteht, die jeweils einen
Schienenleistenabschnitt (17) und mehrere mit
dem Schienenleistenabschnitt (17) verbundene
Kontaktschenkel (7, 8, 9) aufweisen.

12. Steckbrücke nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die einzelnen Brückenschienab-
schnitte (14, 15, 16) formschlüssig zusammenge-
halten sind, insbesondere miteinander vernietet
sind.

13. Steckbrücke nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daß zumindest die
Schienenleiste (5) von einem Isolierkopf (19) um-
geben ist.

14. Elektrische Anschluß- und/oder Verbindungsklem-
me, insbesondere Reihenklemme, mit einem Ge-
häuse, mit mindestens einer Stromschiene (3, 30),
mit mindestens zwei Anschlußelementen und mit
einer lösbaren Steckbrücke (1) zum federnden Ein-
greifen und elektrischen Kontaktieren in eine Öff-
nung (2) in der Stromschiene (3, 30), wobei die
Steckbrücke (1) eine Brückenschiene (4) mit einer
Schienenleiste (5) und mehreren mit der Schienen-
leiste (5) verbundenen Stecker (6) aufweist und wo-
bei jeder Stecker (6) mindestens zwei im wesentli-
chen parallel zueinander angeordnete Kontakt-
schenkel (7, 8, 9) aufweist, von denen wenigstens
einer federnd ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Stecker (6) zwei übereinander angeordnete
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Kontaktbereiche (10, 11) zum Kontaktieren von
zwei auf unterschiedlichen Ebenen (I, II) angeord-
neten Stromschienen (3, 30) zweier nebeneinander
angeordneter, insbesondere auf einer Tragschiene
aufgerasteter, Anschluß- und/oder Verbindungs-
klemmen aufweisen.
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